
Fraktion Die Grünen                                                                             Ostseebad Boltenhagen, 10.11.2020 

Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 

 

 

Bürgermeister 

Der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 

Amt Klützer Winkel 

 

Betreff: erweiterte Begründung zum Antrag GV Bolte/20/14233 vom 17.02.2020 sowie 

Mitteilungsvorlage GV Bolte/20/14847 vom 29.09.2020 

           

Sehr geehrter Herr Bürgermeister der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, 

hiermit bitten wir gemäß § 29(1) der KV-MV um Aufnahme der erweiterten Begründung zum Antrag 

GV Bolte/20/14233 vom 17.02.2020, auf die Tagesordnung für die nächstfolgende 

Bauausschusssitzung sowie Kurbetriebsausschusssitzung. 

 

Antrag zur Erweiterung eines Abbrennverbotes von Pyrotechnik im Ostseebad Boltenhagen 

 

Begründung: Der Beratungstermin zwischen dem Landkreis Nordwestmecklenburg und dem Amt 

Klützer Winkel (in Vertretung Herr Longerich) hat ergeben, dass weitere Einschränkungen bzw. ein 

Verbot des Abbrennens pyrotechnischer Gegenstände inhaltlich begründet werden müssen. Nach 

Auslegung des Landkreises ist anscheinend aus den bisher aufgeführten Gründen nicht zu erkennen, 

das eine weiterreichende Einschränkung bzw. ein Verbot für das Abbrennen von Pyrotechnik in 

Betracht zu ziehen ist. 

Der Landkreis hat folgende umwelt- und naturschutzrechtlichen Belange aber nicht bei seiner 

Ablehnung berücksichtigt: 

 

Gesundheit: Lärm, Feinstaubbelastung und andere Schadstoffe, Ängste der Bewohner und Besucher 

des Kurortes/Seeheilbades (Erholung, Kliniken, Alters- und Pflegeheime, Kirchen), Sicherheit 

(Verletzungsgefahr) 

 

Abfall: Abfälle sind von Verursacher ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies erfolgt beim Feuerwerk am 

Strand zum großen Teil nicht, d.h. wir sprechen hier von illegaler Abfallentsorgung. 

 

Natur- und Umweltschutz: Insbesondere Plastikmüll reichert sich für sehr lange Zeit in der Umwelt 



an. Hoher Stress für Wild- und Haustiere, Wismarbucht ist ein international bedeutendes 

Winterrastvogelgebiet für geschützte Vogelarten. Da Schreck- und Scheuchwirkung durch Leucht- 

und Knalleffekte vom Feuerwerk entstehen, wird unserer Auffassung nach gegen diesen besonderen 

Schutz verstoßen. Des Weiteren muss der Dünenschutz berücksichtigt werden. 

 

Brandschutz: Reetdächer und andere gefährdete Stoffe und Objekte, Schadstoffe lösen sich auch im 

Wasser und im Boden 

 

Das Verbot sollte sich zumindest vom Strand bis zum Küstenschutzwald erstrecken. Als Grenze 

könnte man die Straße „Ostseeallee“ benennen. 

Gegebenenfalls können Hoteliers und die Kurverwaltung in der Zukunft auf Licht- und Lasershowˋs 

umstellen. 

Des Weiteren möchten wir auf die bereits erfolgreich umgesetzten Feuerwerksverbote hinweisen, 

wie z.B. in den drei Kaiserbädern, in der Stadt Norderney oder auf der Insel Amrum. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Danny Holtz 

Fraktionsvorsitzender Die Grünen 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


